


zur Verfügung zu stellen. Dieser muss mindestens folgende Daten 

übermitteln: 

-  Tweet-Daten: Detaillierte Informationen zu Tweets, einschließlich 

ihres Textes, Profilnamen des Autors, Erstellungszeitpunkts und 

etwaiger kontextbezogener, öffentlicher Anmerkungen (sog. 

Community Notes). 

- Mediendaten: Bei Tweets, die Medien enthalten, Informationen zum 

Medientyp, dessen URL und enthaltenen Metadaten (wie Geotags). 

-  Interaktionsdaten: Öffentlich zugängliche Daten darüber, wie Nutzer 

mit Tweets öffentlich interagieren, einschließlich Likes, Retweets, 

Zitate und Antworten. 

-  Nutzerdaten: Öffentliche Nutzerinformationen wie das 

Erstellungsdatum des X-Kontos, Profilbilder, Benutzernamen, 

Selbstbeschreibungen sowie die Anzahl und Profilnamen der 

jeweiligen Follower. 

-  Echtzeit- und historische Daten: Zugriff auf Echtzeit- und historische 

Daten, soweit diese vom beantragten Zeitraum erfasst sind.

Darüber hinaus wird die sofortige Beschwerde zurückgewiesen.

Die Verfügungsbeklagte hat die Kosten des Rechtsstreits in beiden Instanzen 
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zu tragen.

Gründe:

I.

Die Verfügungsklägerin ist eine in Deutschland ansässige gemeinnützige, in der Rechtsform 

einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung verfasste Organisation mit Sitz in Berlin. 

Nach dem im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg eingetragenen Gegenstand des 

Unternehmens widmet sich die Verfügungsklägerin der Entwicklungshilfe, wobei die Arbeit 

besonderen Augenmerk auf demokratische Regierungsführung als einer maßgeblichen 

Voraussetzung der Entwicklungszusammenarbeit legt. Weiter heißt es dort u.a. wörtlich: 

„Dabei will DRI auch die Wissenschaft und Forschung zum Thema Entwicklung 

und Demokratie fördern. Die Gesellschaft erfüllt ihren Zweck insbesondere durch 

folgende Maßnahmen, die den Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft 

bilden:

a) Wissenschaftliche Veranstaltungen und Forschungsvorhaben zu 

demokratischen Entwicklungen, insbesondere in Entwicklungsländern, 

durchzuführen (z.B. zu Wahlen, Ausübung von politischen Rechten, demokratische 

Verfassungen, Einfluss von Parlamenten, allgemeine Bewertungen der 

demokratischen Situation in einem Land)“ .

Die Verfügungsbeklagte ist ein Tochterunternehmen der US-amerikanischen X Corp. mit Sitz in 

Irland. Sie betreibt die Echtzeit-Kommunikationsplattform X („X-Plattform“, vormals „Twitter“) für 
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Nutzer in der Europäischen Union, den EFTA-Staaten und dem Vereinigten Königreich. Mit 

Beschluss vom 25. April 2023 benannte die Europäische Kommission die Verfügungsbeklagte 

als „sehr große Online-Plattform“.

Am 5. November 2025 beantragte die Verfügungsklägerin bei der Verfügungsbeklagten, ihr vom 

1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026 unbeschränkten Forschungszugang zu Daten der 

Online-Plattform „X“ einschließlich Echtzeitdaten über die X-API zu gewähren, um 

systematische Risiken im Zusammenhang mit den anstehenden ungarischen 

Parlamentswahlen zu erforschen. Wegen der Einzelheiten wird auf den Antrag „X DSA 

Researcher Application“, Anlage AS08, verwiesen. 

In der Folgezeit korrespondierten die Parteien wegen des Antrags per e-mail miteinander bis die 

Verfügungsbeklagte ihn schließlich am 12. Dezember 2025 zurückwies.

Am 17. Dezember 2025 hat die Verfügungsklägerin bei dem Landgericht Berlin II den Erlass 

einer einstweiligen Verfügung beantragt mit dem Ziel, die Verfügungsbeklagte zu verpflichten, ihr 

ab dem 1. Januar 2026 einen unbeschränkten Forschungszugang zu öffentlichen Daten (inkl. 

Echtzeitdaten) der Online Plattform „X“ bis zum 30. Juni 2026 über eine Online-Schnittstelle zur 

Verfügung zu stellen. Das Landgericht hat den Antrag nach Anhörung der Verfügungsbeklagten 

mit Beschluss vom 23. Dezember 2025 zurückgewiesen mit der Begründung, es fehle an der 

internationalen Zuständigkeit des angerufenen Gerichts. Hiergegen richtet sich die sofortige 

Beschwerde der Verfügungsklägerin vom 29. Dezember 2025.

Die Verfügungsklägerin trägt vor, ein wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit bestehe in der Erforschung 

von Wahlen und ihrem Umfeld unter Auswertung von Social-Media Daten. Ihr Antrag vom 

1 W 399/25 - Seite 4  -



25. November 2025 habe bereits alle Angaben enthalten, die für die Zurverfügungstellung des 

Zugangs zu den Daten der Verfügungsbeklagten mitzuteilen seien.

Die Verfügungsklägerin beantragt zuletzt:

1.  Der Beschluss des Landgerichts Berlin II vom 23. Dezember 2025 – Az. 67 O 173/25 

eV – wird aufgehoben. 

2. Die Verfügungsbeklagte wird verpflichtet, der Verfügungsklägerin einen 

Forschungszugang zu öffentlichen Daten der Online Plattform „X“ bis zum 30. Juni 

2026 ohne Kontingentbeschränkung über eine Online-Schnittstelle zur Verfügung zu 

stellen. Dieser muss mindestens folgende Daten übermitteln: 

-  Tweet-Daten: Detaillierte Informationen zu Tweets, einschließlich ihres Textes, 

Profilnamen des Autors, Erstellungszeitpunkts und etwaiger kontextbezogener, 

öffentlicher Anmerkungen (sog. Community Notes). 

- Mediendaten: Bei Tweets, die Medien enthalten, Informationen zum Medientyp, 

dessen URL und enthaltenen Metadaten (wie Geotags). 

- Interaktionsdaten: Öffentlich zugängliche Daten darüber, wie Nutzer mit Tweets 

öffentlich interagieren, einschließlich Likes, Retweets, Zitate und Antworten. 

- Nutzerdaten: Öffentliche Nutzerinformationen wie das Erstellungsdatum des 

X-Kontos, Profilbilder, Benutzernamen, Selbstbeschreibungen sowie die Anzahl und 

Profilnamen der jeweiligen Follower.

- Echtzeit- und historische Daten: Zugriff auf Echtzeit- und historische Daten, soweit 

diese vom beantragten Zeitraum erfasst sind.

3. Der Beschwerdegegnerin wird angedroht, dass für jeden Fall der Zuwiderhandlung 
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gegen die in Ziff. 2 ausgesprochenen Verpflichtung ein Ordnungsgeld von bis zu 

250.000 EUR und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, 

Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten festgesetzt werden kann.

Die Verfügungsbeklagte beantragt zuletzt,

1.  Die sofortige Beschwerde gegen den Beschluss des Landgerichts Berlin II vom 

23. Dezember 2025, Az. 67 O 173/25 eV, zurückzuweisen. 

hilfsweise in der angegebenen Reihenfolge, 

2.  für den Fall, dass sich das angerufene Gericht für international zuständig hält und den 

Erlass der einstweiligen Verfügung beabsichtigt, dem EuGH gemäß Art. 267 AEUV 

Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen und das Verfahren bis zur 

Vorabentscheidung des EuGH auszusetzen; 

3.  für den Fall, dass das angerufene Gericht eine einstweilige Verfügung erlässt, die 

Vollziehung der einstweiligen Verfügung von einer Sicherheitsleistung der 

Verfügungsklägerin abhängig zu machen; 

4.  für den Fall, dass das angerufene Gericht eine einstweilige Verfügung erlässt, der 

Verfügungsklägerin aufzugeben, binnen einer Frist von zwei Wochen ab 
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Urteilszustellung bei der Verfügungsklägerin bei dem Gericht der Hauptsache Klage 

zu erheben.

Sie behauptet, die Verfügungsklägerin sei eine aktivistische Organisation mit politischen Zielen 

und keine Forschungseinrichtung. 

Wegen des weiteren Sach- und Streitstands wird auf die zwischen den Parteien gewechselten 

Schriftsätze verwiesen.

II.

1. Gegen den Beschluss des Landgerichts ist die sofortige Beschwerde statthaft, § 567 

Abs. 1 Nr. 2 ZPO. Sie ist zulässig, insbesondere form- und fristgerecht innerhalb von zwei 

Wochen durch die Verfügungsklägerin erhoben worden, § 569 Abs. 1 und 2 ZPO. 

Nachdem die Parteien am 17. Februar 2026 vor dem Senat mündlich zur Sache verhandelt 

haben, ist über das Rechtsmittel durch Endurteil zu entscheiden, §§ 936, 922 Abs. 1 S. 1 

ZPO. Die Entscheidung obliegt dem Einzelrichter, da der angefochtene Beschluss von 

einer Einzelrichterin erlassen wurde, § 568 Abs. 1 S. 1 ZPO.

2. Das Rechtsmittel der Verfügungsklägerin ist begründet. Lediglich im Hinblick auf § 184 

GVG hat der Senat den im Antrag der Verfügungsklägerin noch enthaltenen Verweis auf 

ihren – ausschließlich in englischer Sprache verfassten – Antrag vom 5. November 2025 

nicht in den Urteilstenor aufgenommen. In der Sache ändert sich dadurch insoweit aber 

nichts. 

a) Entgegen der Ansicht des Landgerichts in der hier angefochtenen Entscheidung sind die 

angerufenen Gerichte international zuständig. Das folgt aus Art. 7 Nr. 2 der Verordnung 

(EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und 

Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (im Folgenden: EuGVVO). 
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Danach kann eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, 

dann, wenn eine unerlaubte Handlung oder eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung 

gleichgestellt ist, oder wenn Ansprüche aus einer solchen Handlung den Gegenstand des 

Verfahrens bilden, vor dem Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis 

eingetreten ist oder einzutreten droht, verklagt werden. 

 So ist es hier. Die Verfügungsklägerin macht einen Anspruch geltend, der auf einer 

Handlung der Verfügungsbeklagten beruht, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt 

ist. Darunter fällt jede Klage, mit der eine Schadenshaftung des Beklagten geltend gemacht 

werden soll und die nicht an einen Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag im Sinne von 

Art. 7 Nr. 1 lit. a) EuGVVO anknüpft (EuGH, Urteil vom 10.7.2025 – C-99/24 – 

NJW 2025, 3061, 3065; Urteil vom 9. Dezember 2021 – C 242/20 – NJW 2022, 375, 377; 

Urteil vom 24. November 2020 – C-59/19 – NJW 2021, 144, 146).

aa) Vertragliche Beziehungen zwischen den Parteien bilden nicht den Gegenstand des 

Verfahrens. Die Verfügungsklägerin macht allein einen Anspruch aus Art. 40 Abs. 12 der 

Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. 

Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 

2000/31/EG – Gesetz über digitale Dienste (im Folgenden: DSA oder Digital Service Act) - 

geltend. Danach haben die Anbieter sehr großer Online-Plattformen Forschern unter näher 

bestimmten Voraussetzungen Zugang zu Daten zu gewähren, die über ihre 

Online-Schnittstelle öffentlich zugänglich sind. Die Norm vermittelt diesen Forschern ein 

subjektives Recht auf Datenzugang (Albers, in: Mast/Kettemann/Dreyer/Schulz, DSA/DMA, 

Art. 40 DSA, Rdn. 67). Im Gegenzug dazu gibt sie den Anbietern auf, den Zugang zu 

gewähren, begründet also eine gesetzliche Verpflichtung auf deren Seite. 

bb) Die Verfügungsklägerin macht gegenüber der Verfügungsbeklagten auch eine 

Schadenshaftung geltend. Der Beklagten kann ein schädigendes Ereignis zugerechnet 

werden (hierzu EuGH, NJW 2025, 3061, 3065; NJW 2022, 375, 378 EuZW 2016, 547, 550).

 Die Verfügungsklägerin verfolgt im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes auf der 

Grundlage von Art. 40 Abs. 12 DSA einen Anspruch gegenüber der Verfügungsbeklagten 

auf Gewährung des Zugangs zu öffentlich zugänglichen Daten einschließlich zu Daten in 
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Echtzeit. Der Digital Service Act hat u.a. das Ziel, durch den Betrieb sehr großer 

Online-Plattformen und sehr großer Online-Suchmaschinen möglicherweise entstehende 

Risiken und gesellschaftliche und wirtschaftliche Schäden wirksam zu ermitteln und zu 

mindern, vgl. Erwägungsgrund Nr. 79 DSA. Zum einen soll dies durch eine 

Selbstverpflichtung der Betreiber sehr großer Online-Plattformen geschehen, vgl. Art. 34 

DSA, zum anderen durch externe Überwachung und Bewertung der Erfüllung dieser 

Pflichten. Letzteres erfolgt durch Datenzugangsrechte für Behörden, Art. 40 Abs. 1 DSA, 

und bestimmte Anforderungen erfüllende Forscher, Art. 40 Abs. 4 und 12 DSA.

 Die Verfügungsklägerin trägt vor, mit dem angestrebten Zugang zu öffentlichen Daten 

solche Risiken erforschen zu wollen. Indem ihr der Zugang verwehrt wird, verhindert die 

Verfügungsbeklagte diese Forschung mit der Folge, dass insoweit möglicherweise 

bestehende Risiken und wirtschaftliche Schäden jedenfalls auf dem von der 

Verfügungsklägerin beabsichtigten Weg nicht ermittelt und gemindert werden können. 

Damit aber droht zumindest der Eintritt eines schädigenden, weil mangels ermöglichter 

Erforschung nicht erkannten Ereignisses. Der erforderliche Zusammenhang zwischen – 

künftigem – Schaden und einem schädigendem Ereignis ist damit gegeben. 

 Ob ein Anspruch der Verfügungsklägerin tatsächlich besteht, ist keine Frage, die im 

Rahmen der Prüfung der internationalen Zuständigkeit der angerufenen Gerichte zu 

beantworten ist. Hier genügt zunächst schlüssiger Vortrag desjenigen, der sich auf einen 

solchen Anspruch beruft. Solch ein Vortrag liegt hier vor.

 Der zwischen den Parteien bestehende Streit, ob der Anspruch aus Art. 40 Abs. 12 DSA 

einen gewichtigen Unterlassungsaspekt enthalte oder die Norm ein Schutzgesetz im Sinne 

von § 823 Abs. 2 BGB sei und deshalb auf den Gerichtsstand der unerlaubten Handlung zu 

schließen sei (so LG Berlin II, Beschluss vom 13. Mai 2025 – 41 O. 140/25 eV – juris), 

muss danach nicht entschieden werden. 

cc) Der Schaden droht auch am Ort der von der Verfügungsklägerin angerufenen Gerichte 

einzutreten. Der Digital Service Act hat als Verordnung unmittelbare Geltung am 

Gerichtsort, Art. 288 Abs. 2 AEUV. Die Rechtsgüter, denen möglicherweise ein Schaden 
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droht, sind also auch hier geschützt (hierzu vgl. EuGH, Urteil vom 15. Januar 2026 in der 

Rechtssache C-77/24). 

 Der Ort, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist, vgl. Art. 7 Nr. 2 EuGVVO, kann 

sowohl der Ort der Verwirklichung des behaupteten Schadenserfolgs als auch der Ort des 

für den Schaden ursächlichen Geschehens sein (EuGH, NJW 2025, 3061, 3065). Der Ort 

des ursächlichen Geschehens dürfte am Sitz der Verfügungsbeklagten liegen, denn die für 

den Zugang der Verfügungsbeklagten zu den Daten erforderliche Handlung wird dort 

erfolgen. 

 Hingegen hat die Verfügungsklägerin ihren Sitz am Gerichtsort. Sie hat vorgetragen, die 

beabsichtigte Forschung hier durchführen und koordinieren zu wollen. Der Ort der 

angestrebten Erkenntnisse zu den mit dem Betrieb der sehr großen Online-Plattform der 

Verfügungsbeklagten verbundenen Risiken und einem möglicherweise entstehenden 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Schaden liegt damit auch am Ort des erkennenden 

Senats. Auch wenn die Verfügungsklägerin in erster Linie den Datenzugang zur 

Beobachtung der Wahlen in Ungarn anstrebt, wird der Schadenserfolg jedenfalls auch an 

ihrem Sitz verwirklicht. Das genügt für die Begründung des Gerichtsstands nach Art. 7 

Nr. 2 EuGVVO. 

 Die Verfügungsklägerin hat die Wahl zwischen dem Ort der Verwirklichung des 

behaupteten Schadenserfolgs und dem Ort des für den Schaden ursächlichen 

Geschehens (EuGH, Urteil vom 12.5.2021 – C-709/19 – NZG 2021, 842, 843). Sie hat sich 

für die erste Alternative entschieden, was von der Verfügungsbeklagten folglich 

hinzunehmen ist. 

dd) Die von der Verfügungsklägerin getroffene Wahl des Gerichtsorts steht schließlich in 

Übereinstimmung mit Sinn und Zweck der Regelungen in Art. 7 Nr. 2 EuGVVO. Es sollen 

die Gerichte des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder einzutreten 

droht, mit der Sache befasst werden, weil angenommen wird, dass sie aus ihrer engen – 

örtlichen – Beziehung zu dem Sachverhalt eine sachgerechte Gestaltung des Prozesses 
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und folglich eine geordnete Rechtspflege gewährleisten können (EuGH, 

NJW 2025, 3061, 3065). 

 Eine solche enge Beziehung zum Streitgegenstand wird hier durch den von der 

Verfügungsklägerin vorgetragenen Ort - Berlin -, von dem aus die Forschung erfolgen und 

koordiniert werden soll, begründet. 

b) Einstweilige Verfügungen sind auch zum Zwecke der Regelung eines einstweiligen 

Zustandes in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis zulässig, sofern diese Regelung 

zur Abwendung wesentlicher Nachteile oder zur Verhinderung drohender Gewalt oder aus 

anderen Gründen nötig erscheint, § 940 ZPO. Einen danach erforderlichen 

Verfügungsanspruch gegenüber der Verfügungsbeklagten als auch einen Verfügungsgrund 

hat die Verfügungsklägerin hinreichend glaubhaft gemacht, §§ 936, 920 Abs. 2, 294 Abs. 1 

ZPO.

aa) Art. 40 Abs. 12 DSA gewährt dort näher bezeichneten Forschern einen 

Datenzugangsanspruch gegenüber Anbietern sehr großer Online-Plattformen. 

(1) Die Verfügungsbeklagte ist von der Europäischen Kommission mit Beschluss vom 

25. April 2023 als sehr große Online-Plattform benannt worden, vgl. Art. 33 Abs. 4 DSA 

(Amtsblatt der Europäischen Union vom 14. Juli 2023 - 2023/C 249/02 -). Da Maßstab für 

die Benennung als sehr große Online-Plattform die Nutzerzahlen in der Europäischen 

Union ist, Art. 33 Abs. 1 DSA, kommt es auf die Anzahl der Nutzer in Ungarn nicht an, auch 

wenn sich die von der Verfügungsklägerin angestrebte Auswertung der Daten auf die 

dortigen Parlamentswahlen beziehen. 

(2) Die Verfügungsklägerin ist eine gemeinnützige Organisation, was sie durch Vorlage des 

Freistellungsbescheids des Finanzamts für Körperschaften vom 4. Juni 2024 glaubhaft 

gemacht hat, vgl. §§ 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG, 51 Abs. 1, 52 AO. Als solche kann sie bzw. die 

mit ihr verbundenen Forscher Anspruchsinhaber im Sinne von Art. 40 Abs. 12 DSA sein, 

wenn sie die weiteren Bedingungen in Art. 40 Abs. 8 S. 1 lit. b), c), d) und e) erfüllt. 

1 W 399/25 - Seite 11  -



(a) Der Senat teilt nicht die in der mündlichen Verhandlung zum Ausdruck gebrachte 

Auffassung der Verfügungsbeklagten, die Verfügungsklägerin könne selbst nicht Forscher 

im Sinne der Norm sein. Der Begriff des „Forschers“ wird im Digital Service Act nicht 

definiert. Eine Beschränkung des Begriffs auf natürliche Personen ist der Verordnung aber 

nicht zu entnehmen. Das Gegenteil ist der Fall. 

 Der Koordinator für digitale Dienste am Niederlassungsort kann sowohl natürlichen 

Personen als auch Einrichtungen den Status von zugelassenen Forschern zuerkennen, 

vgl. Art. 40 Abs. 11 DSA (vgl. Oster, in: BeckOK InfoMedienR, Art. 40 DSA, Stand 11/2025, 

Rdn. 20). Mit Einrichtungen in diesem Sinn sind Organisationen der Zivilgesellschaft 

gemeint, vgl. Erwägungsgrund 97 DSA (Oster, a.a.O.; Kaesling, in: Hofmann/Raue, DSA, 

Art. 40, Rdn. 45). Dass der Begriff der Einrichtungen danach jedenfalls auch juristische 

Personen erfasst, ist naheliegend, wenn nicht gar zwingend. Gerade sie können auf der 

Grundlage ihrer Rechtsfähigkeit selbständig Träger von Rechten und Pflichten sein, 

vgl. § 13 GmbHG. Warum dies bei Forschern, die im Rahmen von Art. 40 Abs. 12 DSA 

nicht einmal eine solche Zulassung benötigen, anders sein sollte, ist nicht ersichtlich. Die 

Verfügungsklägerin kann deshalb selbst Inhaberin eines Anspruchs auf Datenzugang sein.

 Der Einwand der Verfügungsbeklagten, es handele sich bei der Verfügungsklägerin um 

„eine aktivistische Organisation mit politischen Zielen“ ist nicht erheblich. Forscher im 

Sinne des Gesetzes können nach den vorstehenden Ausführungen ausdrücklich auch 

Organisationen der Zivilgesellschaft sein. Selbst wenn diese – auch – politische Ziele 

verfolgen, wird dadurch eine Tätigkeit als Forscher im Sinne des Art. 40 Abs. 12 DSA nicht 

ausgeschlossen. Nichts anderes kann für einzelne ihrer Gesellschafter gelten, auf die es 

aber vorliegend wegen der Rechtsfähigkeit der Verfügungsklägerin auch nicht primär 

ankommen kann. 

 Ohnehin ist der von der Verfügungsbeklagten insoweit verwendete Vergleich zu einer 

„Forschungseinrichtung“ kein taugliches Abgrenzungskriterium. Dass die 

Verfügungsklägerin keine „Forschungseinrichtung“ ist, hat sie nicht in Zweifel gestellt. Das 

Gesetz versteht darunter solche Einrichtungen im Sinne von Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie (EU) 

2019/790, vgl. Art. 40 Abs. 8 S. 1 lit. a) DSA. Darum geht es hier aber nicht. Der Anspruch 

aus Art. 40 Abs. 12 DSA steht Forschern zu, die, wie erörtert auch Organisationen der 
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Debatte, auf Wahlprozesse oder die öffentliche Sicherheit sind systemische Risiken in 

diesem Sinn, Art. 34 Abs. 1 S. 1 und 2 lit. c) DSA. 

 Der Antrag der Verfügungsklägerin vom 5. November 2025 enthält hinreichende Angaben 

zu dem Zweck ihres Forschungsvorhabens, nämlich der Erkennung und der Analyse von 

koordiniertem unechtem Verhalten (CIB) und ausländischen Informationsmanipulationen 

und Einmischungen (FIMI), die im Wahlkampf auf X aktiv sind. Der Senat hat keine Zweifel, 

dass solche Aktivitäten auf der von der Verfügungsbeklagten betriebenen Online-Plattform 

großen Einfluss auf die Online-Sicherheit, die öffentliche Meinungsbildung und den 

öffentlichen Diskurs haben können, vgl. Erwägungsgrund 79 S. 3 DSA. Deshalb ist eine 

Forschungstätigkeit, die die Aufdeckung solcher Aktivitäten zum Ziel hat, zur Aufspürung 

systemischer Risiken geeignet.

 Der Zugang zu den Daten ist notwendig, um das damit verfolgte Ziel der Verfügungskläger 

zu erreichen. Es ist nicht ersichtlich, dass die Verfügungsklägerin ohne den Datenzugang 

die in dem Antrag vom 5. November 2025 aufgeführten Forschungsfragen beantworten 

könnte (vgl. hierzu Kaesling, in: Hofmann/Raue, DSA, Art. 40, Rdn. 50). In der Befristung 

auf ursprünglich sechs Monate um den voraussichtlichen Termin der ungarischen 

Parlamentswahl im April diesen Jahres kommt die Verfügungsklägerin dem von ihr bereits 

im Antrag vom 5. November 2025 bezeichneten Schwerpunkt der beabsichtigten 

Forschungstätigkeit nach.

 Der Zugang zu den öffentlichen Daten ist schließlich auch verhältnismäßig, die 

Verfügungsklägerin hat insbesondere in ihrem Antrag vom 5. November 2025 dargelegt, 

wie sie den Schutz personenbezogener Daten umzugehen gedenkt (hierzu Albers, a.a.O., 

Art. 40 DSA, Rdn. 52). 

bb) Für den Erlass der beantragten einstweiligen Verfügung besteht auch ein Verfügungsgrund. 

 Die von der Verfügungsklägerin auf Erfüllung des Anspruchs aus Art. 40 Abs. 12 DSA 

gerichtete Leistungsverfügung setzt neben dem Bestehen des geltend gemachten 

Anspruchs ein dringendes Bedürfnis für die begehrte Eilmaßnahme voraus. Der Gläubiger 
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muss auf die sofortige Erfüllung seines Anspruchs dringend angewiesen sein, was 

darzulegen und glaubhaft zu machen ist. Entwickelt wurde die Leistungsverfügung zur 

Gewährung effektiven Rechtsschutzes gemäß Art. 19 Abs. 4 GG bei Bestehen einer 

dringenden Not-/Zwangslage sowie im Falle einer Existenzgefährdung des Gläubigers. Sie 

ist aber auch zulässig, wenn die geschuldete Handlung so kurzfristig zu erbringen ist, dass 

die Erwirkung eines Vollstreckungstitels im ordentlichen Verfahren nicht möglich ist und die 

Verweisung des Gläubigers auf die Erhebung einer Klage zur Hauptsache praktisch einer 

Rechtsverweigerung gleichkäme (OLG Frankfurt/Main, WRP 2023, 749, 750). Letzteres ist 

vorliegend der Fall. 

 Nachdem die Verfügungsbeklagte der Verfügungsklägerin am 12. Dezember 2025 den von 

dieser begehrten Datenzugang verwehrt hatte, wäre es ihr bei einer Rechtsverfolgung in 

der Hauptsache allein nicht mehr möglich gewesen, die im Zusammenhang mit der 

ungarischen Parlamentswahl stehenden - öffentlich zugänglichen - Daten zu erforschen. 

Bereits eine erstinstanzliche Entscheidung wäre nicht mehr rechtzeitig zu erwarten 

gewesen. 

 Der Verfügungsklägerin ist nicht vorzuwerfen, ihren Antrag zu spät erst im November 2025 

bei der Verfügungsbeklagten gestellt zu haben, obwohl der Termin der Wahlen in Ungarn 

seit längerem bekannt war. Der Datenzugang ist durch die Verfügungsbeklagte nur unter 

den Voraussetzungen des Art. 40 Abs. 12 DSA zu gewähren, die Verfügungsklägerin 

musste dazu insbesondere nachweisen, die Anforderungen in Art. 40 Abs. 8 S. 1 lit. b)-e) 

DSA zu erfüllen. Dazu musste sie u.a. Aufschluss über die Finanzierung der Forschung 

geben, Art. 40 Abs. 8 S. 1 lit c) DSA. Das war erst möglich, nachdem ihr eine Förderung 

ausreichend konkret in Aussicht gestellt worden war, was nach dem Vortrag der 

Verfügungsklägerin aber zeitlich nicht weit vor Antragstellung der Fall war. 

 Dass sie sich erst verspätet um die erforderliche Förderung bemüht hätte, ist nicht 

ersichtlich, insbesondere liegen keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür vor, dass bei 

einer früheren Förderzusage eine gerichtliche Auseinandersetzung mit der 

Verfügungsbeklagten in einem ggf. über mehrere Instanzen - einschließlich eines von der 

Verfügungsbeklagten für erforderlich erachteten Vorabentscheidungsverfahrens vor dem 
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Gerichtshof der Europäischen Union - geführten Rechtsstreit vor Beginn der beabsichtigten 

Forschung im Januar 2026 abschließend entschieden worden wäre.

 Der Datenzugang ist von der Verfügungsbeklagten unverzüglich zu gewähren, Art. 40 

Abs. 12 DSA. Die Verfügungsklägerin hatte danach schon keinen Anlass den Zugang so 

früh zu beantragen, dass eine abschließende Hauptsacheentscheidung zu erreichen 

gewesen wäre. Die Verfügungsbeklagte übersieht hier, dass eine solche gerichtliche 

Entscheidung gerade keine Voraussetzung für den geltend gemachten Anspruch ist. 

Vielmehr kann der Antragsteller, der in seinem Antrag die erforderlichen Angaben gemacht 

hat, damit rechnen, dass die Verfügungsbeklagte ihrer daraus folgenden Verpflichtung 

unverzüglich nachkommt, wie es das Gesetz von ihr verlangt. Das erfordert keine 

Antragstellung zu einem Zeitpunkt, zu dem noch eine abschließende gerichtliche 

Entscheidung zu erwarten ist. Vielmehr ist davon auszugehen, dass ein Zeitraum von 

allenfalls wenigen Wochen vor Beginn des beantragten Datenzugangs hierzu ausreichend 

sein sollte. Den hat die Verfügungsklägerin hier beachtet. Dem Erlass der von der 

Verfügungsklägerin begehrten einstweiligen Verfügung steht deshalb insbesondere nicht 

entgegen, dass der voraussichtliche Zeitpunkt der Wahlen in Ungarn auch schon vor 

November 2025 bekannt war. Da ihr der Zugang von der Verfügungsbeklagten verweigert 

wurde, blieb nichts anderes als das Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes übrig. 

 Das Gericht übersieht nicht, dass die Verfügungsbeklagte an einer abschließenden 

Entscheidung in der Hauptsache ein besonderes Interesse hat. Der Weg hierzu bleibt ihr 

aber offen, wie sie auch selbst erkannt hat. Sie hat einen Antrag nach §§ 936, 926 ZPO 

gestellt. Über ihn wird zu gegebener Zeit der Rechtspfleger bei dem Landgericht Berlin II zu 

entscheiden haben, § 20 Abs. 1 Nr. 14 RPflG (vgl. Becker, in: Anders/Gehle, ZPO, 

84. Aufl., § 926, Rdn. 10; G. Vollkommer, in: Zöller, ZPO, 36. Aufl., § 926, Rdn. 6). Es 

besteht kein Grund, dieser Entscheidung vorzugreifen. Die Verfügungsklägerin begehrt 

allein Zugang zu Daten, die ohnehin schon öffentlich zugänglich sind. Letztlich soll ihr der 

Zugang über eine Online-Schnittstelle nur erleichtert werden. Das rechtfertigt es, das 

Interesse der Verfügungsbeklagten, im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes nicht 

zu einer im Ergebnis voraussichtlich abschließenden Leistung verurteilt zu werden, hinter 

das Interesse der Verfügungsklägerin an der Gewährung effektiven Rechtsschutzes, Art. 

19 Abs. 4 GG, zurücktreten zu lassen. Andernfalls fiele die Verfügungsklägerin mit der 
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Durchsetzung ihres jedenfalls nach der gebotenen summarischen Prüfung bestehenden 

Anspruchs auf Datenzugang vollständig aus. 

3. Die von der Verfügungsklägerin beantragte Androhung von Zwangsmaßnahmen kommt 

nicht in Betracht. 

 Den Antrag zu 2. hat die Verfügungsklägerin in der Annahme gestellt, in der angestrebten 

Verurteilung der Verfügungsbeklagten zur Gewährung eines Datenzugangs sei ein 

gewichtiger Unterlassungsaspekt enthalten (so auch LG Berlin II, Urteil vom 13. Mai 2025 – 

41 O. 140/25 eV – juris; Oster, a.a.O., Rdn. 40; Kerkemeyer, in: 

Spindler/Schuster/Kaesling, Recht der elektronischen Medien, 5. Aufl., Art. 40 DSA, 

Rdn. 37; Henn, in: Müller-Terpitz/Köhler, DSA, Art. 40, Rdn 45). Das mag so sein, wenn 

der Datenzugang erst einmal von der Verfügungsbeklagten gewährt worden ist. Hier geht 

es aber um den Zugang als solchen, in dem noch kein Unterlassen, sondern eine – 

unvertretbare - Handlung angestrebt wird (vgl. BGH, NJW 2021, 160). Die Androhung von 

Zwangsmitteln zur Durchsetzung unvertretbarer Handlungen findet aber nicht statt, § 888 

Abs. 2 ZPO.

4. Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nach Art. 267 AEUV 

kommt nicht in Betracht. Dabei übersieht der Senat nicht, dass gegen seine Entscheidung 

jedenfalls im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes ein Rechtsmittel nicht gegeben 

ist, vgl. § 542 Abs. 2 S. 1 ZPO. Auch ist es zutreffend, dass sich die Parteien über die 

Auslegung zweier Verordnungen der Europäischen Union, Art. 7 Nr. 2 EUGVVO und Art. 40 

Abs. 12 DSA, streiten, Art. 267 Abs. 1 lit. b), Art. 288 Abs. 1 AEUV. Es ist zu entscheiden, 

ob ein Anspruch aus Art. 40 Abs. 12 DSA auch am Gerichtsstand der unerlaubten 

Handlung eingeklagt werden kann, was der Senat für zulässig erachtet.

 Gleichwohl scheidet wegen der Eilbedürftigkeit der Angelegenheit eine Vorlage an den 

Gerichtshof aus, weil die Sache in der Hauptsache weiterverfolgt werden kann (Wegener, 

in: Callies/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl., Art. 267, Rdn. 31). Dem steht nicht entgegen, dass 

auch die Verfahrensordnung des Gerichtshofs in Art. 105 ein beschleunigtes Verfahren 

vorsieht. Weder die Tatsache, dass ein Vorabentscheidungsersuchen im Rahmen eines 

Verfahrens des vorläufigen Rechtsschutzes ergeht, noch der Umstand, dass das 
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